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Deutschland und Frankreich – die beiden

stärksten Mitgliedsländer der EU – sind wirt-

schaftlich eng miteinander verflochten, wei-

sen einen vergleichbaren technologischen

Stand auf und zählen zu den Vorreitern der

Globalisierung. In Mentalität, Unterneh-

menskultur und Gewerkschaftsbewegung

unterscheiden sie sich jedoch sehr stark.

Durch die Gründung Europäischer Betriebs-

räte sind Arbeitnehmervertreter aus Deutsch-

land und Frankreich in den letzten Jahren

stärker zusammengerückt.

Als Folge der Verwirklichung des Binnen-

marktes und der Währungsunion hat sich die

europäische Unternehmenslandschaft in den

90er Jahren grundlegend gewandelt. Viele

Unternehmen versuchten, duch grenzüber-

schreitende Fusionen und Übernahmen ihr

Kerngeschäft auszubauen und Teile des

Randgeschäfts abzustoßen. Nicht wenige

dieser Maßnahmen hatten auch Konsequen-

zen für die beteiligten Belegschaften. Als Re-

aktion hierauf wurde im September 1994

unter dem Vorsitz des damaligen deutschen

Arbeitsministers Norbert Blüm die EU-Richt-

linie über Europäische Betriebsräte verab-

schiedet. Bis zuletzt hatten die Arbeitgeber-

verbände versucht, das Vorhaben zum Schei-

tern zu bringen. Lassen sich doch Standorte

in verschiedenen Ländern besser gegenein-

ander ausspielen, wenn die Arbeitnehmer-

vertreter keine grenzüberschreitenden Kon-

takte pflegen können.

Vor Verabschiedung der Richtlinie hatte

es nur einige wenige Pilotprojekte gegeben

(insgesamt 49), vor allem in französischen

Unternehmen. In Deutschland war Volkswa-

gen der Vorreiter. Bis September 1996 hatten

die EU-Mitgliedsstaaten dann Zeit, die Richt-

linie in ihre nationale Rechtsordnung umzu-

setzen. Während dieser zweijährigen Über-

gangszeit sind auf  der Grundlage von Artikel

13 der Richtlinie rund 400 EBR-Vereinbarun-

gen unterzeichnet worden, der Großteil da-

von in den letzten Tagen vor dem Stichtag im

September 1996.

Da die EBR-Richtlinie kein detailliertes

Regelwerk wie das deutsche Betriebsverfas-

sungsgesetz zur Verfügung stellt, müssen

viele Einzelheiten vor Gründung des EBR in

einer europaweiten Betriebsvereinbarung zu-

nächst ausgehandelt werden. Nach Artikel 6

der Richtlinie wird hierfür ein „Besonderes

Verhandlungsgremium“ gebildet. Dieses for-

mell aufwendigere Verfahren gilt seit Sep-

tember 1996 und hat dazu geführt, dass die

Gründungseuphorie der Vorjahre merklich

abgeebbt ist (siehe Schaubild).
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Euro-Betriebsräte in Deutschland
und Frankreich
Zum Jahresende 2002 existierten 772 Euro-

päische Betriebsräte in 709 Unternehmen,

obwohl 1 870 Unternehmen unter den Gel-

tungsbereich der Richtlinie fallen.1 Von die-

sen haben immerhin 1 426 Unternehmen ei-

ne Produktionsstätte oder Niederlassung in

Deutschland. Selbst das international stark

ausgerichtete Großbritannien liegt mit 1 200

Unternehmen erheblich darunter, Frank-

reich folgt mit 1 164 Unternehmen und die

Niederlande mit 802 EBR-fähigen Unterneh-

men. Kein anderes EU-Land ist stärker in die

europaweite Wirtschaftsverflechtung einbe-

zogen als Deutschland. Für die Standortpes-

simisten hierzulande bieten diese Zahlen

keine gute Argumentationsgrundlage.

In deutschen Unternehmen wurden auch

die meisten Europäischen Betriebsräte ge-

gründet. Von den 398 Konzernen mit Haupt-

quartier auf deutschem Boden hatten im

Sommer 2002 rund 100 bereits einen EBR.

Etwa die gleiche Anzahl (101) entfällt auf  US-

amerikanische Konzerne, deren europäische

Niederlassungen ebenfalls der EBR-Richtli-

nie unterliegen. Auf den nächsten Plätzen

folgen dann Großbritannien mit 93, Frank-

reich mit 65 und die Niederlande mit 47 ge-

gründeten Euro-Betriebsräten.

Trotz dieser quantitativen Erfolgsbilanz

decken die 100 deutschen Euro-Betriebsräte

erst 25 Prozent aller potenziell möglichen

Fälle ab, in Frankreich sind dagegen schon

35 Prozent aller EBR gegründet worden. Da-

zu gehören viele kleinere Unternehmen, die

die Schwellenwerte von 1 000 Beschäftigten

europaweit (und davon je 150 in zwei ver-

schiedenen Ländern) nur knapp überschrei-

ten.

Das Europäische Gewerkschaftsinstitut

in Brüssel hat kürzlich eine Studie vorgelegt,

in der 739 Betriebsvereinbarungen ausge-

wertet wurden.2 Daran werden die wichtigs-

ten Problempunkte deutlich. So treffen sich

81 Prozent aller EBR nur einmal jährlich, was

zwar den Mindestnormen der Richtlinie ent-

spricht, aber kaum eine kontinuierliche, ei-

genständige Zusammenarbeit der Arbeit-

nehmervertreter gewährleisten kann. Zusätz-

liche Sitzungen sind nur vorgesehen, wenn

zum Beispiel Massenentlassungen oder Be-

triebsschließungen drohen. Ein Teil der Ar-

beit wird häufig an einen geschäftsführen-

den Ausschuss (Lenkungsausschuss, Präsi-

dium, select committee) delegiert, der sich

im kleinen Kreis auch häufiger treffen kann.

Eines der Schwierigkeiten, vor denen

EBR-Mitglieder stehen, sind die Sprachpro-

bleme. Zwar werden die offiziellen Sitzun-

gen simultan gedolmetscht, aber Gespräche
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beim Abendessen oder informelle Kontakte

kommen ohne Fremdsprachenkenntnisse

nur schwer zustande. Leider sieht die EBR-

Richtlinie für solche Fälle keinen Schulungs-

anspruch vor. Nur 17 Prozent der untersuch-

ten Betriebsvereinbarungen gewährt einen

ausdrücklichen Anspruch auf  Sprachkurse,

allerdings nimmt deren Anzahl in jüngster

Zeit zu. Trotz der Sprachenvielfalt gilt für

schriftliche Dokumente nur eine bestimmte

Sprachversion als verbindlich. In 43 Prozent

aller EBR-Vereinbarungen ist Englisch die

einzig autorisierte Sprache, Deutsch liegt mit

28 Prozent noch vor Französisch mit nur 15

Prozent.

Neben den Sprachhürden gibt es auch

interkulturelle Verständigungsprobleme: wel-

che Aufgaben haben betriebliche Arbeit-

nehmervertreter in Deutschland, Frankreich,

Großbritannien und anderen Ländern? Wel-

che Modelle von Interessenvertretung gibt

es? Welche Einstellungen haben die Arbeit-

geber gegenüber ihrem Betriebsrat in den

einzelnen Ländern? Ohne ein gewisses Ver-

ständnis des jeweiligen Arbeitsrechts und

der unterschiedlichen Kulturen können selbst

simultan gedolmetschte Diskussionen schnell

in Missverständnissen enden.3

Wollen deutsche Betriebsräte einen Euro-

Betriebsrat gründen, so haben sie meist das

Bild eines „multinationalen Konzernbetriebs-

rates“ vor Augen. Vergessen wird dabei, dass

es in diesem Gremium keine Mitbestim-

mungsrechte gibt und nicht jeder EBR nach

Vorbild eines deutschen Betriebsrates aufge-

baut ist. Zwar orientieren sich viele deutsche

Konzerne ausschließlich am deutschen Mo-

dell. Europaweit betrachtet wurde jedoch der

weitaus größere Teil, nämlich 63 Prozent al-

ler Europäischen Betriebsräte, nach franzö-

sischem Modell gebildet.4 Es gilt als Vorbild

auch für viele britische, amerikanische und

japanische Konzerne. Nach französischen

(und belgischem) Recht ist der Betriebsrat

ein gemischtes Gremium, dem auch Arbeit-

gebervertreter angehören, die dort sogar den

Vorsitz übernehmen.

Bei einem Europäischen Betriebsrat nach

französischem Muster ist die Frage von Be-

deutung, welche Rolle dem EBR-Sekretariat

zukommt und wer über das Aufstellen der

Tagesordnung entscheidet. Hieran lässt sich

der Einfluss der Arbeitnehmerseite messen.

Vor diesem Hintergrund kommen auch deut-

sche Betriebsräte in vielen Fällen nicht mehr

umhin, sich mit dem französischen Modell

von Belegschaftsvertretung auseinanderzu-

setzen.
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Deutsches Modell Französisches Modell

Betriebsrat besteht nur aus Arbeitnehmervertretern Betriebsrat besteht aus Arbeitnehmer- und 

Arbeitgebervertretern

Vorsitz liegt bei einem gewählten 

Arbeitnehmervertreter

Vorsitz liegt beim Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite wählt

einen Sprecher (= Sekretär)

Interne Angelegenheiten werden in einer normalen Be-

triebsratssitzung besprochen

Interne Angelegenheiten werden in einer 

Vorbesprechung der Arbeitnehmerseite besprochen

Arbeitgeber wird zu einzelnen Tagesordnungspunkten

in die Sitzung eingeladen und erstattet Bericht

Arbeitgeber lädt zur Betriebsratssitzung ein und 

ersta ttet Bericht

Betriebsrat rechnet alle notwendigen Kosten mit dem

Arbeitgeber ab, Freistellungen erfolgen nach Bedarf

Betriebsrat erhält ein festes Jahresbudget und muss

damit haushalten, Freistellungsumfang ist pro Person

genau definiert



Interessenvertretung im 
französischen Betrieb
Einen Betriebsrat im deutschen Sinne gibt es

in unserem Nachbarland nicht, er wäre auch

mit der französischen Mentalität nur schwer

vereinbar. Es existieren aber mit den Perso-

naldelegierten und dem „comité d’entrepri-

se“ Gremien, die – ähnlich wie der deutsche

Betriebsrat – von der gesamten Belegschaft

gewählt werden. Die Personaldelegierten

überwachen die geltenden Gesetze und Ta-

rifverträge und leiten Beschwerden an die Be-

triebsleitung weiter. Ein Mitbestimmungs-

recht haben sie nicht, bei Konflikten mit dem

Arbeitgeber können sie allerdings die staatli-

che Arbeitsinspektion einschalten, die dann

ihrerseits im Betrieb intervenieren kann.

In Betrieben ab 50 Beschäftigten wird

darüberhinaus ein „comité d’entreprise“ ge-

bildet. Anders als der deutsche Betriebsrat,

der sich ausschließlich aus gewählten Ar-

beitnehmervertretern zusammensetzt, tagt

das französische „comité d’entreprise“ im-

mer unter dem Vorsitz des Arbeitgebers. Sei-

ne wichtigste Aufgabe ist die Verwaltung al-

ler sozialen und kulturellen Aktivitäten des

Betriebes (Kantine, Sport, Ferienmaßnah-

men, falls vorhanden auch die Betriebskran-

kenkasse). Dazu stellt der Arbeitgeber ihm

ein eigenes Budget zur Verfügung, im Durch-

schnitt etwa 1,3 Prozent der Bruttolohnsum-

me des Betriebes. Es ist keine Seltenheit,

dass es sich dabei um mehrere Hunderttau-

send Euro im Jahr handelt.

Darüberhinaus wird das Komitee in allen

sozialen Angelegenheiten konsultiert und

über die wirtschaftliche Situation des Unter-

nehmens informiert. Es darf jedoch nicht in

die Entscheidungsfindung des Arbeitgebers

eingreifen, Mitbestimmungsrechte wie beim

deutschen Betriebsrat stehen ihm nicht zu.

Da es keine Mitbestimmung gibt, müssen al-

le kollektiven Fragen in einem Haustarifver-

trag geregelt werden. Verhandlungspartner

der Personalleitung sind kraft Gesetz die be-

trieblichen Gewerkschaftssektionen (sec-

tions syndicales) und nicht das „comité d’en-

treprise“. Diese schließen mit dem Arbeitge-

ber Haustarifverträge über alle Themen, für

die in Deutschland der Betriebsrat zuständig

ist. Anders als in Deutschland spielen die Ge-

werkschaften daher innerhalb des Betriebes

eine entscheidende Rolle. 

Die französischen Gewerkschaften
Die Gewerkschaftsbewegung in unserem

Nachbarland war historisch gesehen nie be-

sonders stark. Sie bildet heute das Schluss-

licht aller EU-Länder, wenn man die Mit-

gliedszahlen betrachtet. In der Privatwirt-

schaft sind heute noch etwa 6 Prozent und im

öffentlichen Dienst (einschließlich der ehe-

mals staatlichen Industrieunternehmen) et-

wa 17 Prozent der Beschäftigten gewerk-

schaftlich organisiert. In Deutschland liegt

diese Zahl dagegen bei rund 30 Prozent. Das

Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gewerkschaft

ist in Frankreich allerdings viel größer, als es

die formale Mitgliedschaft anzeigt. In jüngs-

ter Zeit zeigte sich dies zum Beispiel bei den

Protesten gegen die Rentenreform der kon-

servativen Regierung.

Alle französischen Gewerkschaften zeich-

nen sich durch ein großes ehrenamtliches

Engagement aus. Wie in anderen Mittel-

meerländern ziehen sie ihre Kraft aus der

Mobilisierungsfähigkeit und aus den Wahl-

ergebnissen. Die wichtigsten Gewerkschafts-

bünde sind:

• CGT – ehemals kommunistischer Gewerk-

schaftsbund, der besonders bei den Arbei-

tern der traditionellen Großindustrie ver-

treten ist und früher eine dominierende

Stellung hatte

• CFDT – sozialdemokratisch orientierter

Gewerkschaftsbund, der sowohl in den

traditionellen wie in den neuen Industrien

vertreten ist und als einzige französische

Organisation in den letzten Jahren starke

Mitgliedszuwächse verbuchen konnte
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• CGT-FO – antikommunistischer Gewerk-

schaftsbund, der sich 1947 von der CGT

abspaltete und heute vorwiegend in den

ehemaligen Staatsbetrieben und bei hö-

herqualifizierten Arbeitnehmern vertreten

ist

• CFE-CGC – Gewerkschaftsbund der mitt-

leren und leitenden Angestellten („ca-

dres“)

• CFTC – christlicher Gewerkschaftsbund

mit einer stärkeren Position im Elsass,

sonst sehr schwach vertreten. 

Bei den Wahen zu den Arbeitsgerichten im

Dezember 2002 erreichte die CGT 32,1 Pro-

zent, die CFDT 25,2, die CGT-FO 18,3, die

CFTC 9,7 und die CFE-CGC 7 Prozent. (7,7

Prozent entfielen auf sonstige Gewerk-

schaftsbünde).

Streikrecht statt Mitbestimmung
Bei Konflikten mit dem Arbeitgeber gilt kei-

ne Friedenspflicht, sondern die allgemeine

Tarifautonomie mit vollem Streikrecht. Die

betriebliche Streikfähigkeit kann daher auch

als Gradmesser für die Stärke der Arbeit-

nehmervertretung angesehen werden und

stellt wegen der fehlenden Mitbestimmung

das einzige Mittel dar, um Forderungen

gegenüber der Betriebsleitung durchzuset-

zen.

Gibt es beispielsweise im Vorfeld von Mas-

senentlassungen keine Proteste in der Beleg-

schaft, so kann das französische Manage-

ment sämtliche Planungen nach Ablauf der

gesetzlichen Konsultationsfristen ungehin-

dert umsetzen. Ist hingegen eine gewisse

Kampfkraft im Betrieb vorhanden, lassen

sich in Frankreich ähnliche Ergebnisse erzie-

len wie mit der deutschen Mitbestimmung.

Der Ablauf  könnte etwa folgendermaßen be-

schrieben werden: 1. Forderung 2. Streik

3. Verhandlung. Erst der Streik legitimiert

eine Gewerkschaft als ernstzunehmenden

Verhandlungspartner. Hier liegt eine der Ur-

sachen für die Schärfe der Auseinanderset-

zungen, die in den französischen Arbeitsbe-

ziehungen zu beobachten ist. Eine Konsens-

kultur wie in Deutschland kann sich vor

diesen Hintergrund nur schwer entwickeln.

Zudem gilt das Streikrecht – anders als in

Deutschland – nicht als ein Kollektivrecht

der Gewerkschaften, sondern wird nach der

Verfassung der Französischen Republik als

ein individuelles Menschenrecht betrachtet,

das jederzeit ausgeübt werden kann. Folglich

finden keine Urabstimmungen statt, eine

Gewerkschaft kann niemals einen Streik

„beauftragen“, haftet nicht dafür und zahlt

auch keine Streikunterstützung, sie hat oft

nicht einmal die Kontrolle über das Streikge-

schehen. Der einzelne Beschäftigte entschei-

det selbst, wann und wie lange er die Arbeit

niederlegen möchte. Es spielt dabei keine

Rolle, ob er einen besseren Tarifvertrag for-

dert, ein Gesetzesvorhaben der Regierung

verhindern will oder gegen die unfaire Be-

handlung eines bestimmten Vorgesetzten im

Betrieb protestiert. Die französischen Ge-

richte betrachten einen Streik immer als le-

gal, wenn an ihm mindestens drei Personen

beteiligt sind. 

Faktisch trägt der Arbeitgeber somit die

alleinige Verantwortung für einen ungestör-

ten Betriebsablauf. Er kann sein Unterneh-

men nur erfolgreich führen, wenn er die Be-

schäftigten so behandelt, dass es nicht zu

Arbeitsniederlegungen kommt. Eine solche

Sozialkompetenz müssen deutsche Arbeit-

geber nicht aufweisen, weil die Rechtslage

den Betriebsrat und die gesamte Belegschaft

grundsätzlich an den Betriebsfrieden bindet.

Deutsche Betriebsräte entlasten damit ihren

Arbeitgeber von originären Managementauf-

gaben.
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Der Glanz des P.D.G. strahlt über
den ganzen Betrieb
Viel stärker als in Deutschland ist deshalb die

Macht an der Spitze des französischen Un-

ternehmens konzentriert. Geschäftsführung

und Aufsichtsrat sind in einem einzigen Gre-

mium zusammengefasst, dem Verwaltungs-

rat (conseil d’administration). Der Vorsit-

zende des Verwaltungsrates (président) kann

die Geschäftsführung einem Generaldirek-

tor (directeur général) übertragen, der nur

ihm gegenüber verantwortlich ist. Er kann

sie aber auch selbst übernehmen, was in der

Praxis sehr häufig vorkommt und in der Be-

zeichnung P.D.G. (président-directeur géné-

ral) zum Ausdruck kommt.

In großen Unternehmen führt der P.D.G.

die Geschäfte zusammen mit weiteren Direk-

toren, diese unterstehen jedoch ausschließ-

lich seinen Weisungen (Direktorialprinzip).

Dieser Regelung liegt die Vorstellung zu-

grunde, dass Verantwortung für unterneh-

merische Entscheidungen grundsätzlich nicht

teilbar sei. Der P.D.G. verfügt über nahezu

uneingeschränkte Handlungsbefugnisse und

kontrolliert sich selbst, während dem Ver-

waltungsrat die Rolle eines „Schattenkabi-

netts“ eines absoluten Herrschers zukommt

und dem restlichen Top-Management jede

Mitentscheidung abgesprochen wird. Proku-

risten oder Handlungsbevollmächtigte gibt

es nicht, alle Entscheidungen laufen über

den P.D.G., ohne den das Unternehmen

kopflos und entscheidungsunfähig wäre.

Deutsche Betriebsräte – aber auch deutsche

Manager – erleben die Konfrontation mit

diesem Aspekt französischer Unterneh-

menskultur häufig als Kulturschock.

Diese „Machtdistanz“ zwischen oben

und unten prägt nicht nur die Betriebe, son-

dern auch das Bildungswesen und die ge-

samte französische Gesellschaft bis hin zum

Verhältnis zwischen Paris und der Provinz.

Hohe Machtdistanz begünstigt jedoch ab-

ruptes Aufbegehren und revolutionäre Ten-

denzen, für beides ist Frankreich eher be-

kannt als die deutsche Konsensgesellschaft.

Für französische Arbeitgeber stellt die Suche

nach Kompromissen keine geeignete Metho-

de zur Beilegung sozialer Konflikte dar. Viel

stärker als in Deutschland suchen sie zwar

Kommunikation, nicht aber den Konsens.

Ein „absoluter Herrscher“ schmückt sich

gerne mit beratenden Gremien, die Entschei-

dung trifft er jedoch alleine. Hier liegt einer

der Gründe, warum die ersten Vorläufer der

Europäischen Betriebsräte ab 1985 ausge-

rechnet in Frankreich entstanden sind.

Fazit
Abgesehen von den Sprachproblemen wir-

ken diese kulturellen Unterschiede als Bar-

riere für ein reibungsloses Miteinander. Ein

besseres Verständnis der Unternehmens-

und Gewerkschaftskultur des jeweils ande-

ren Landes gehört daher zu den wesentlichen

Herausforderungen, denen sich Arbeit-

nehmervertreter in beiden Ländern heute

stellen müssen. Europäische Betriebsräte

bieten hierfür einen ersten institutionellen

Rahmen, es handelt sich aber immer noch

um Neuland, dessen praktische Erschlie-

ßung erst mit der Zeit langsam voranschrei-

tet. In diesem „multikulturellen Laborato-

rium“ werden die landestypischen Arbeits-

kulturen immer weniger als ein „eiserner Kä-

fig“ gesehen, sondern vielmehr als ein Werk-

zeugkasten, aus dem heraus sich Synergien

erschließen lassen. 
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